
Drucksache:  

0 2 8 4 / 2 0 1 4 / B V  . . .  
00245450.doc 

 

Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 2 8 4 / 2 0 1 4 / B V    

Datum: 

01.10.2014 

Federführung: 

Dezernat II, Stadtplanungsamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Bebauungsplan „Bahnstadt - Gadamerplatz„ 
hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über 
die öffentliche Auslegung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bau- und Umweltaus-
schuss 

14.10.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Bezirksbeirat Bahnstadt 23.10.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 13.11.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 

Letzte Aktualisierung: 22. November 2014 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Bau- und Umweltausschuss und der Bezirksbeirat Bahnstadt empfehlen dem Ge-
meinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf zum Bebauungsplan (Anlage 01 zur Drucksache) 
einschließlich der Entwurfsbegründung (Anlage 02 zur Drucksache) zu. 

Der Gemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung dieser Unterlagen (Anlagen 01 
und 02 zur Drucksache) gemäß Paragraf 3 Absatz 2 Baugesetzbuch sowie die Ausle-
gung der wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen zu den 
Themen Geotopschutz, Wasserschutz, Bodenschutz und Grünordnung (Anlage 03 zur 
Drucksache) und des schalltechnischen Gutachtens (Anlage 04 zur Drucksache). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Der Bebauungsplan wird durch das Stadtplanungsamt bear-
beitet. Für die Durchführung des Verfahrens ist keine exter-
ne Dienstleistung zu beauftragen. 

0,00 € 

  

Einnahmen:  

keine  

  
Finanzierung:  

keine  

 

Art der vorliegenden umwelt-
bezogenen Information 

Urheber Thematischer Bezug 

1 – Stellungnahmen 
von Behörden und 
sonstigen Trägern 
öffentlicher Belan-
ge 

  

1.1 Regierungspräsidium Frei-
burg, Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau 

Geotopschutz, Lage im Wasserschutz-
gebiet, Bodenverhältnisse, Grundwas-
serabstand 

1.2 Naturschutzbeauftragter  Baumpflanzungen, Dachbegrünung 

2 – Fachgutachten   

 Ingenieur- und Beratungs-
büro Dipl.-Ing. Guido Koh-
nen 

Schalltechnisches Gutachten 

3 – Stellungnahmen 
und Eingaben aus 
der Öffentlichkeit 

  

 keine  
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Zusammenfassung der Begründung:  

Der Bebauungsplan dient der Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für die Her-
stellung des Gadamerplatzes einschließlich des Neubaus für eine Grundschule, eine Kin-
dertagesstätte und ein Bürgerzentrum. Nachdem die Anregungen (siehe Anlage 05 zur 
Drucksache) der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf für die Ausarbeitung der vorlie-
genden Entwurfsfassung dienten, soll nunmehr der Entwurf des Bebauungsplans vom 
Gemeinderat bestätigt und öffentlich ausgelegt werden. 
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 14.10.2014 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Bezirksbeirates Bahnstadt vom 23.10.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Bahnstadt vom 23.10.2014 

4 Bebauungsplan „Bahnstadt – Gadamerplatz“ 
hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über die öffentliche Auslegung 

Beschlussvorlage 0284/2014/BV 

Die Tagesordnungspunkte 4 [Bebauungsplan „Bahnstadt – Gadamerplatz“ hier: Zustim-
mung zum Entwurf und Beschluss über die öffentliche Auslegung (Drucksache 
0284/2014/BV)] und 5 [B³ Gadamerplatz – Schule, Kita und Bürgerzentrum – Planungen 
zur Errichtung des Objektes (Drucksache 0140/2014/IV)] werden gemeinsam beraten. 

Der ausführliche Verlauf der Diskussion ist unter Tagesordnungspunkt 4 wiedergegeben. 

Zu beiden Tagesordnungspunkten sind Pläne im Sitzungssaal ausgehängt. 

Der Vorsitzende Herr Schmidt stellt die Frage der Befangenheit. Es wird keine Befangen-
heit angezeigt. 

Zunächst erläutert Herr Czolbe vom Stadtplanungsamt anhand einer PowerPoint-
Präsentation ausführlich den Inhalt der Beschlussvorlage zum Bebauungsplan „Bahn-
stadt – Gadamerplatz“ (Drucksache 0284/2014/BV). Anschließend informiert Herr Gegus 
von der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) anhand der ausgehängten Pläne 
über die Planungen zur Errichtung des Objektes B³ Gadamerplatz (Drucksache 
0140/2014/IV).  

Danach stehen Herr Czolbe, Herr Gegus und Herr Dietz (von der Geschäftsstelle Bahn-
stadt) für Fragen zur Verfügung. 

In der nachfolgenden Diskussionsrunde geht es hauptsächlich um die Frage, wie im Hin-
blick auf die Entwicklung der Bahnstadt sichergestellt werden könne, dass in fünf Jahren 
der Platz in der Grundschule beziehungsweise der Kindertagesstätte noch ausreichend 
sei. 

Herr Dietz geht auf die Frage ein und erklärt, zur Bemessung des Bedarfs gebe es Re-
chenmodelle, die aufzeigen, wie viele Kinder künftig in der Bahnstadt leben. Das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe habe der Stadtverwaltung auf Grundlage dieser Zahlen den 
Bau einer 2-zügigen Grundschule genehmigt und den einer 3-zügigen in Aussicht ge-
stellt. Gebaut werde nun eine 3-zügige Grundschule. Die Befürchtungen des Bezirksbei-
rates seien daher unbegründet. 

Bezirksbeirätin Dr. Langendörfer ist an den konkreten Zahlen und auf welcher Basis die 
Zahlen geschätzt worden seien interessiert. Seitens der Grünen Fraktion habe man die 
Sorge, dass die Nachmittagsbetreuung (zum Beispiel durch päd-aktiv) in den Klassen-
räumen stattfinden müsse, weil nicht genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stünden. 
Es sei nicht gut, wenn sich die Kinder auch während dieser der Betreuung in den Klas-
senräumen aufhalten müssten. 

Herr Schmidt sagt daraufhin zu, beim Amt für Schule und Bildung nachzuhaken und den 
Mitgliedern des Bezirksbeirates die Zahlen nachzureichen. 
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Bezirksbeirätin Dr. Langendörfer ist es wichtig, dass die Belange der Grünen Fraktion ge-
sondert im Beschlussvorschlag (Drucksache 0284/2014/BV) festgehalten werden. Sie 

stellt daher folgenden Antrag: 

Der Bezirksbeirat empfiehlt dem Gemeinderat wie folgt Beschluss zu fassen: 

Die Verwaltung wird gebeten, den Raumbedarf bei einer durchgängigen Dreizügigkeit der 
Grundschule im Hinblick auf Betreuungsangebote und notwendiger Differenzierungen 
des Unterrichts im Ganztagsbetrieb zu überprüfen. 

Eine etwaige Erhöhung der Baumasse sollte durch ein weiteres Stockwerk der Schule 
aufgefangen werden. 

Bevor es zur Abstimmung über den Antrag kommt, erklären Bezirksbeirat Nierhoff, Be-
zirksbeirat Woerlein und Bezirksbeirat Schubert, grundsätzlich seien sie mit dem Antrag 
einverstanden, könnten jedoch dem letzten Satz des Antrages nicht zustimmen. 

Nach kurzer, kontroverser Diskussion schlägt Bezirksbeirätin Dr. Langendörfer vor, den 
letzten Satz ihres Antrages zu streichen. 

Der Vorsitzende Herr Schmidt stellt daraufhin den modifizierten Antrag wie folgt zur 

Abstimmung: 

Der Bezirksbeirat empfiehlt dem Gemeinderat wie folgt Beschluss zu fassen: 

Die Verwaltung wird gebeten, den Raumbedarf bei einer durchgängigen Dreizügigkeit der 
Grundschule im Hinblick auf Betreuungsangebote und notwendiger Differenzierungen 
des Unterrichts im Ganztagsbetrieb zu überprüfen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Mit der Maßgabe des soeben beschlossenen Antrages, lässt er nun auch über den Be-
schlussvorschlag der Verwaltung abstimmen. 

Beschlussempfehlung des Bezirksbeirates Bahnstadt (Arbeitsauftrag fett markiert): 

Der Bezirksbeirat Bahnstadt empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf zum Bebauungsplan (Anlage 01 zur Drucksache) 
einschließlich der Entwurfsbegründung (Anlage 02 zur Drucksache) zu. 

Der Gemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung dieser Unterlagen (Anlagen 01 
und 02 zur Drucksache) gemäß Paragraf 3 Absatz 2 Baugesetzbuch sowie die Ausle-
gung der wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen zu den 
Themen Geotopschutz, Wasserschutz, Bodenschutz und Grünordnung (Anlage 03 zur 
Drucksache) und des schalltechnischen Gutachtens (Anlage 04 zur Drucksache). 
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Es ergeht folgender Arbeitsauftrag: 

Die Verwaltung überprüft den Raumbedarf bei einer durchgängigen Dreizügigkeit 
der Grundschule im Hinblick auf Betreuungsangebote und notwendiger Differen-
zierungen des Unterrichts im Ganztagsbetrieb. 

gezeichnet 

Hans-Joachim Schmidt 
Vorsitzender 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeits-
auftrag 
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Sitzung des Gemeinderates vom 13.11.2014 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 13.11.2014 

8 Bebauungsplan „Bahnstadt – Gadamerplatz“ 
hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über die öffentliche Auslegung 

Beschlussvorlage 0284/2014/BV 

Ein Plan ist im Sitzungssaal ausgehängt. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner stellt die Frage nach der Befangenheit. Befangenheit 
wird nicht angezeigt.  

Der Oberbürgermeister weist auf das Beratungsergebnis des Bezirksbeirates Bahnstadt 
vom 23.10.2014 hin. Dort wurde folgender Arbeitsauftrag an die Verwaltung beschlossen: 

Die Verwaltung überprüft den Raumbedarf bei einer durchgängigen Dreizügigkeit 
der Grundschule im Hinblick auf Betreuungsangebote und notwendiger Differen-
zierungen des Unterrichts im Ganztagsbetrieb. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner ruft den Beschlussvorschlag der Verwaltung unter Be-
rücksichtigung des Arbeitsauftrages zur Abstimmung auf: 

Beschluss des Gemeinderates: 

Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf zum Bebauungsplan (Anlage 01 zur Drucksache) 
einschließlich der Entwurfsbegründung (Anlage 02 zur Drucksache) zu. 

Der Gemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung dieser Unterlagen (Anlagen 01 
und 02 zur Drucksache) gemäß Paragraf 3 Absatz 2 Baugesetzbuch sowie die Ausle-
gung der wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen zu den 
Themen Geotopschutz, Wasserschutz, Bodenschutz und Grünordnung (Anlage 03 zur 
Drucksache) und des schalltechnischen Gutachtens (Anlage 04 zur Drucksache). 

Es ergeht folgender Arbeitsauftrag: 

Die Verwaltung überprüft den Raumbedarf bei einer durchgängigen Dreizügigkeit 
der Grundschule im Hinblick auf Betreuungsangebote und notwendiger Differen-
zierungen des Unterrichts im Ganztagsbetrieb. 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

Ergebnis: einstimmig beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Begründung: 

Beschreibung des Vorhabens 

Die Rahmenplanung Bahnstadt verortet die drei sozialen Einrichtungen einer Grundschule, ei-
ner Kindertagesstätte und eines Bürgerzentrums im Zentrum des neuen Heidelberger Stadtteils 
im Bereich des Gadamerplatzes. 

Zur Präzisierung eines städtebaulichen, architektonischen und freiraumplanerischen Konzepts 
für die Kombination dieser drei Bausteine der sozialen Infrastruktur und den Gadamerplatz wur-
de im Jahr 2012 ein zweistufiger Wettbewerb durchgeführt, aus dem die Arbeitsgemeinschaft 
Peter Donn Datscha-Architekten und KUULA Landschaftsarchitekten als Sieger hervorging. 

Die städtebauliche und architektonische Konzeption schafft die baulich-räumlichen Vorausset-
zungen für eine Interaktion zwischen Gebäudenutzern und Stadtgesellschaft. Das als Hoftypus 
organisierte Gebäude beinhaltet die Grundschule, eine Kindertagesstätte und das Bürgerzent-
rum und besetzt die nördliche Hälfte des Gadamerplatzes. Jede der drei Nutzungen, die sich 
um einen zentralen Innenhof gruppieren, besitzt innerhalb des Ensembles ein eigenes „Haus“. 
Der Hof beinhaltet die Freiflächen für Kindertagesstätte und Grundschule und ermöglicht zu-
sätzlich eine Durchwegung und damit die Verknüpfung der öffentlichen Freifläche des 
Gadamerplatzes im Süden und der zur Grünen Meile gelegenen Vorfläche im Norden. Die künf-
tige Straßenbahnhaltestelle in der Grünen Meile wird sich in unmittelbarer Nähe der Einrichtun-
gen befinden. 

Durch die Positionierung des Gebäudes werden die öffentlichen Freiflächen Gadamerplatz und 
Pfaffengrunder Terrasse räumlich vernetzt und bilden einen großen zusammenhängenden städ-
tischen Freiraum. Der Gadamerplatz soll allen Nutzergruppen zur Verfügung stehen und als 
hochwertiger städtischer Freiraum der Lage im Stadtraum gerecht werden. 

Beide Büros haben zwischenzeitlich die Entwurfsplanung abgeschlossen, kurzfristig ist die Ein-
reichung des Bauantrags geplant. Der Bebauungsplan soll die Grundlage für eine baurechtliche 
Genehmigungsfähigkeit schaffen. 

Verfahrensstand 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Informationen, die für die Abwägung privater 
und öffentlicher Belange von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Der Gesetzgeber 
sieht für die Ermittlung des Abwägungsmaterials ein mehrstufiges Verfahren vor, welches mit 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange beginnt. 

Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung 

In öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg am 19.12.2013 die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Bahnstadt – Gadamerplatz“ beschlossen (Drucksache 0398/2013/BV). 
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 27.12.2013 und am 08.01.2014 
im Stadtblatt. 

In der Zeit vom 24.07.2014 bis einschließlich 25.08.2014 wurde die frühzeitige Beteiligung ge-
mäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch durchgeführt. In diesem Zeitraum lagen die Unterlagen im 
Technischen Bürgeramt der Stadt Heidelberg zur Einsicht aus und konnten im Internet unter 
www.heidelberg.de/bekanntmachungen abgerufen werden. 
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Zeitgleich erfolgte gemäß §4 Absatz 1 Baugesetzbuch die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange, denen die Unterlagen zur Stellungnahme übersandt wurden. 
Eine öffentliche Veranstaltung im Rahmen dieses Verfahrensschritts, in der die Ziele und Zwe-
cke der Planung vorgestellt und erörtert wurden, fand am 31.07.2014 statt. 
Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung abgegeben wurden, sind als 
Anlage 05 zur Drucksache beigefügt und in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf (Anla-
ge 02 zur Drucksache)  dargestellt. 

Vertiefungen und Änderungen der Planinhalte gegenüber dem Vorentwurf 

Im Entwurf wurde auf Grundlage der Gebäudeplanung die maximale Grundflächenzahl korrigiert 
und das Baufeld geringfügig vergrößert. Ergänzend erfolgen Festsetzungen zu Baumstandorten 
und den zu verwendenden Baumarten. 

Gegenüber der Vorentwurfsfassung wurden darüber hinaus redaktionelle Änderungen vorge-
nommen und Hinweise, die die frühzeitige Beteiligung der Behörden ergeben haben, ergänzt.  

Weiteres Verfahren 

Aufgrund der Neueinrichtung des Bezirksbeirats Bahnstadt, der am 23.10.2014 erstmalig berät, 
und der Dringlichkeit einer kurzfristigen Offenlage des Bebauungsplanentwurfs soll die Beratung 
im Umwelt- und Bauausschuss in diesem Einzelfall vor der Beratung im Bezirksbeirat stattfin-
den. Eine Erstbeteiligung des seinerzeit zuständigen Bezirksbeirats Weststadt / Südstadt ist am 
7.11.2013 im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses erfolgt. Das Ergebnis der Beratung im Be-
zirksbeirat Bahnstadt liegt zur endgültigen Beschlussfassung im Gemeinderat vor. 

Nach dem Beschluss des Gemeinderats zur Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan und 
der ortsüblichen Bekanntmachung der Auslegung im Stadtblatt werden die Unterlagen gemäß 
§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Auch die Behör-
den und Träger sonstiger öffentlicher Belange werden gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch er-
neut um Stellungnahme gebeten. Dieser Verfahrensschritt dient der vollständigen Ermittlung 
des Abwägungsmaterials und versetzt die Gemeinde in die Lage, bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan als Satzung die von der Planung berührten privaten und öffentlichen Be-
lange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen. 

Sofern Einwendungen zu Grundsätzen der Planung vorgebracht werden, die eine Änderung des 
Entwurfs zur Folge haben, muss der überarbeitete Entwurf erneut ausgelegt werden. 

Im Regelfall erarbeitet jedoch nach der Beteiligung nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 Bauge-
setzbuch die Verwaltung einen Abwägungsvorschlag. Die Abwägung erfolgt im Rahmen des 
Satzungsbeschlusses durch den Gemeinderat. Mit der Bekanntmachung der Satzung wird der 
Bebauungsplan verbindliches Ortsrecht. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

KU 1 + Kommunikation und Begegnung fördern 
WO 7 + Schaffung einer angemessenen sozialen Infrastruktur 
DW 2 + Ein aktives und solidarisches Stadtteilleben ermöglichen 
SL 12 + Stärkere Funktionsmischung 
  Begründung: 

  

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Grundlagen für die 
Realisierung des Stadtteilzentrums der Bahnstadt. Die räumliche Konzent-
ration von drei Einrichtungen der sozialen Infrastruktur auf einem zentralen 
Stadtplatz fördert Begegnung und Vernetzung zwischen den Einrichtungen 
und Stadtgesellschaft. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 

keine 

gezeichnet 
Bernd Stadel 

 

Anlagen zur Drucksache: 

Nummer: Bezeichnung  

01 Entwurf des Bebauungsplans (Planzeichnung) 

02 Entwurf der Begründung 

03 Wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 

04 Schalltechnisches Gutachten 

05 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
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